
Kottmar – OT Eibau, 03.05.2020 

 

Der Vorstand 

 

 

!!!  A C H T U N G !!! 

Aufnahme eines eingeschränkten Schießbetriebes für Sportschützen 

 

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung gültig ab 04. Mai 2020 ist nach 

§ 5 Abs. 2 Nr. 11 SächsCoronaSchVO die Nutzung von Außensportstätten unter 

Einhaltung der Abstandsregelungen und Hygienevorschriften gem. Allgemein-

verfügung vom 04. Mai 2020, Az.: 15-5422/13 erlaubt. 

 

Die „Wiedergegründete Schützengesellschaft Eibau 1707 e. V.“ wird deshalb 

ab Samstag 09. Mai 2020 

ihren Schießbetrieb nur auf der Trap-Anlage wiederaufnehmen. 

 

Hygieneregeln gem. Allgemeinverfügung: 

- Der Schießstand ist für Publikumsverkehr nicht geöffnet 

- Personen mit erhöhter Körpertemperatur u/o Erkältungen dürfen den 

Schießstand nicht betreten. 

- Die Mindestabstände von mind. 1,50 m sind vor, während, in den Pausen und 

nach dem Training unbedingt einzuhalten. 

- Die Nutzung der Sanitärbereiche ist nur Einzelpersonen gestattet. 

- Leihwaffen sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

Verhalten auf dem Schießstand: 

- Waffentragebereich: Parkplatz innerhalb der Einzäunung. 

- Betreten der Trapanlage nur mit gebrochener Waffe (ohne Transportbehältnis) 

und benötigter Munition. 

- Maximale Personenzahl auf dem Trap-Stand:  6 Schützen und Schießleiter. 

- Maximale Schießzeit pro Schütze: 1 Stunde (oder gem. Anmeldung). 

 

 

 


